
Anlage 1 zur GR-Vorlage 

Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Beethovenstraße 14 - 20, 73663 Berglen 
 
Leistungsverzeichnis für die Grabherstellung auf den 12 Friedhöfen der Gemeinde Berglen ab 01.01.2019 
         ca. Anzahl/Jahr Einzelpreis   Gesamtpreis 
            (ohne Mehrwertsteuer) 
Je Grabfläche (bei Vertragslaufzeit von 3 Jahren): 
a) für Verstorbene vom vollendeten 
    6. Lebensjahr an im einfach tiefen Grab    13     €    € 
 
b) für Verstorbene vom vollendeten 
    6. Lebensjahr an im vertieften Grab    08     €    € 

 
c) für Verstorbene bis zum vollendeten  
    6. Lebensjahr, Tot- und Fehlgeburten    01     €    € 
  
d) für ein Urnengrab       22     €    € 
 
e) für die Beisetzung in einer Urnenstele    09     €    € 
 
f)  für die nachträgliche Tieferlegung    01     €    € 
 
g) für Umbettungen bzw. Ausgrabungen 
 I)  bei Sargbestattungen      01     €    € 
 II) bei Urnenbestattungen      01     €    € 
 
 
Jahressumme:                € 

 
Soweit eine Bestattung oder Beisetzung an einem Samstag notwendig 
ist, erhält der Unternehmer für die vorstehende Leistung einen  
Zuschlag von             % 
 
Soweit eine Bestattung oder Beisetzung an einem Sonntag oder  
gesetzlichen Feiertag notwendig ist, erhält der Unternehmer für die 
vorstehende Leistung einen Zuschlag von          % 
 



Anlage 1 zur GR-Vorlage 

Bei der Kalkulation zu berücksichtigen: 
 

 Zuschläge für Erschwernisse im Einzelfall werden nicht gewährt! 

 Bei der Grabherstellung ist der Aushub zwingend in einer zu errichtenden Erdbox, inkl. Abdeckung des Unterbodens mit einer Plane, 

zu lagern! 

 Bei jeder Bestattung ist die Trauerfeier vorzubereiten. Dazu gehört: Ggf. Öffnen und Schließen der Aussegnungshalle; Öffnen und 

Schließen des WC (nur in den Sommermonaten); Glocken läuten, soweit auf den Friedhöfen vorhanden; Ein- und Ausschalten der 

Beleuchtung, soweit vorhanden. 

 Stellung einer Funk - Lautsprecheranlage und für deren Funktion während der Trauerfeierlichkeiten zu sorgen. 

 Verbringen der Kränze, von Blumenschmuck usw. an das Grab. 

 Nach der Beerdigung Grab zufüllen und Hügel herstellen. Blumenschmuck und Kränze auflegen, gegebenenfalls an Ständern 

aufhängen. Grabunterhaltung (z.B. bei Bedarf Auffüllen abgesackter Gräber). 

 Bei Zweitbelegung: Verständigung eines Steinmetzes bzw. Gärtners wegen der Entfernung von Grabstein, Grabeinfassung, Pflanzen 

usw., in Abstimmung mit dem Grabnutzungsberechtigten. 

 Das Grab ist rechtzeitig, spätestens zwei Stunden vor dem Termin der Beerdigung, auszuheben. Der Unternehmer verpflichtet sich, 

das Grab am Tag der Beerdigung zu schließen. 

 
Hinweis: 
Der vorstehenden Ausschreibung liegen die durchschnittlichen Fallzahlen der letzten 3 Jahre zugrunde. 
 
Bitte legen Sie dem Angebot Referenzen bei! 
 
 
................................................, den ...............................................  
 
 
 
 
           Firmenstempel 
 
 
           Unterschrift 


